
ORTSGEMEINDE ST. THOMAS 
- DER ORTSBÜRGERMEISTER - 

 
 
 
 

 
Gebührenordnung für das Bürgerhaus St. Thomas 
 
 
Die Gebühren für die Nutzung des Bürgerhauses St. Thomas sind im § 5 der jeweils 

gültigen Haushaltssatzung der Ortsgemeinde St. Thomas festgelegt. Wegen der 

enorm gestiegenen Heiz- und Stromkosten bitten wir um Verständnis für die modera-

ten Erhöhungen der Nutzungsbeträge. In den Nutzungsbeträgen sind die Strom- und 

Heizkosten enthalten. 

 

Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 (Doppelhaushalt) sind folgende Gebühren 

festgesetzt: 

 
NUTZER / NUTZUNGSART 

 
BETRAG 

A. Örtliche Vereine und Gruppierungen (allgemeine Vereinstätigkeit) 

Veranstaltungen der Ortsgemeinde 

- 

B. Örtliche Vereine und Gruppierungen 

(gewinnbringende Veranstaltungen) 

150,00 € 

C. Private Anmietung durch Bürgerinnen / Bürger aus St. Thomas 

pro Tag 

140,00 € 

D. Private Anmietung durch Bürgerinnen / Bürger aus St. Thomas 

pro ½ Tag 

90,00 € 

E. Anmietung durch auswärtige Nutzer pro Tag 150,00 € 

F. Anmietung durch auswärtige Nutzer pro ½ Tag 100,00 € 

G. Stundenweise Anmietung (ortsansässige und auswärtige Nutzer) 40,00 € 

H. Nutzung der Multimediaeinrichtungen 

(Beschallungsanlage mit Mischpult, Beamer, Leinwand) 

40,00 € 

I. Pauschale für Reinigung (außer wie unter A.) 30,00 € 

J. Kaution 100,00 € 

 
 
 
 
(Höser) 
Ortsbürgermeister 


